
Von: Ehrhardt, Gaby [gaby.ehrhardt@bezreg-koeln.nrw.de] 
Gesendet: Montag, 13. Juli 2009 10:22 
An: Baum-Teschner; Bonn, Herr Weller; Frank Stassen; Grob Daniel (E-Mail); Jochen Ciosz; 
Kommunalaufsicht@rbk-online.de; Kuhlmann Christiane (E-Mail); Leverkusen, Herr Meyer; Mario 
Moll (E-Mail); Oberbergischer Kreis Wahlen (E-Mail); Philipp Schneider; Riese Michael (E-Mail); 
Wahlen Kreis Aachen; Rütten Gerd (E-Mail); Schneider; Wahlen Bonn; Wahlen, Frau Knorr; 
Wahlen, Frau Schmiedel; Wahlen, Frau Schorre (OBK); Wahlen, Herr Dahm 
Betreff: WG: EILT! Kommunalwahl 2009; Nummernfolge auf dem Stimmzettel für die 
Bürgermeister 
 
Anlagen: K49120090710160205.pdf 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
  
die anliegenden Informationen der Landeswahlleiterin gebe ich an Sie weiter mit der Bitte um Kenntnisnahme 
und Beachtung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Gaby Ehrhardt 
-- 
Bezirksregierung Köln 
Dezernat 31.1 - Kommunalaufsicht 
50606 Köln 
 
Dienstgebäude: Zeughausstraße 2 - 10, 50667 Köln 
Telefon: +49 (0) 221 147 - 2190 
Telefax: +49 (0) 221 147 - 3507 oder -3185 
mailto:gaby.ehrhardt@bezreg-koeln.nrw.de 
Internet: http://www.bezreg-koeln.nrw.de 
 

Von: Referat12 [mailto:Referat12@im.nrw.de]  

Gesendet: Freitag, 10. Juli 2009 16:15 
An: Bezirksregierung Düsseldorf Wahlen; Bezirksregierung Köln Wahldezernat; BR Arnsberg Wahlen; BR 

Detmold Dez. 31; BR MS Dez. 31; Hensiek, Andrea; ilona.wegener@brdt.nrw.de; martina.lohmeier@bezreg-

arnsberg.nrw.de; Mause, Michaela; Steireif, Frank 
Betreff: EILT! Kommunalwahl 2009; Nummernfolge auf dem Stimmzettel für die Bürgermeister 

 
Aufgrund verschiedener Nachfragen zur Anwendung des neu gefassten Satz 3 des § 75c 
KWahlO, wonach sich die Nummernfolge mehrerer Wahlvorschläge für die Wahl der 
Bürgermeister und Landräte „nach der Nummernfolge der Wahlvorschläge der letzten 
Vertretungswahl (§ 23 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes)“ richtet, gebe ich folgende Hinweise  
zur Kenntnisnahme und Weiterleitung an die Gemeinden, Städte und Kreise Ihres 
Bezirks, verbunden mit der Bitte um Beachtung: 
  

Nach der früheren Fassung von § 75c Satz 3  richtete sich die Nummernfolge der 

Wahlvorschläge „nach der Nummernfolge der Wahlvorschläge für die Vertretung gemäß §

23 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes“. Dies bezog sich bei bisher gekoppelten Vertretungs- und 

HVB-Wahlen auf die gleichzeitig mit dem Bürgermeister und/oder Landrat zu wählende(n) 

Vertretung(en), vgl. von Eldik, Ratgeber für die Vorbereitung und Durchführung der 

Kommunalwahl in NRW, 1999, S. 60 (siehe Anlage mit näheren Einzelheiten). 

  

Bei der aktuellen Vertretungswahl wird gem. § 32 Abs. 2 Satz 1 KWahlO die 

Nummernfolge der Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber, die bei der letzten Wahl 

zur Vertretung des Wahlgebiets beteiligt waren, nach der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl
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bei der letzten Vertretungswahl festgesetzt. 

  

Wäre § 75c Satz 3 n.F. bezüglich der Kommunalwahlen am 30.08.2009 so zu 

interpretieren, dass es auf die Nummernfolge bei der Vertretungswahl im Jahr 2004 

ankäme, wären dafür die bei den Kommunalwahlen 1999 erzielten Stimmen maßgeblich. 

Diese Folge hat der Verordnungsgeber nicht gewollt; es sollte weiterhin auf das bisher 

letzte Wahlergebnis bei der Vertretungswahl ankommen. Der Verordnungsgeber hat 

vielmehr den künftigen Regelfall der Entkoppelung von HVB- und Vertretungswahl vor 

Augen gehabt, für den es auf eine zeitlich vorangegangene „letzte“ Vertretungswahl 

ankommt. Hinsichtlich der letztmalig am 30.08.09 gekoppelten Vertretungs- und HVB-

Wahlen ist daher unter „der letzten Vertretungswahl“ die gleichzeitig am 30.08.09 

stattfindende Vertretungswahl zu verstehen. Die Nummernfolge dieser Vertretungswahl ist 

somit maßgeblich. 

  

Im Auftrag 

Ulrike Masannek 
  

aktuelle Informationen zu  
Wahlen in Nordrhein-Westfalen finden Sie unter www.im.nrw.de/wahlen 

den Kommunalwahlen am 30. August: www.im.nrw.de/kommunalwahlen2009 

der Bundestagswahl am 27. September: www.im.nrw.de/bundestagswahl2009 

Ulrike Masannek 
Innenministerium      
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Referat 12 
-Verfassung, Staatshoheitsangelegenheiten, Wahlen - 
Büro der Landeswahlleiterin für das Land Nordrhein-Westfalen 
40190 Düsseldorf 
Telefon: 0211/871-2597 
Telefax: 0211/871-3096 und -162597 
EMail: referat12@im.nrw.de 
          landeswahlleiterin@im.nrw.de  
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